Satzung
zur Unterschutzstellung des Denkmalbereiches
Freiheit Blankenstein
vom 11. September 1991

Aufgrund von § 2 Abs. 3 und 5 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der
Denkmaler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11.
Marz 1980 (GV NW S. 228/SGV NW 224), zuletzt geandert durch Gesetz vom
20.06.1989 (GV NW S. 366) in Verbindung mit § 4 der Neufassung der Gemeinde-
ordnung flr das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. August 1984 (GV NW 84 S. 475/SGV NW 2023), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 07.03.1990 (GV NW S. 141) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Hattingen am 11.07.1990 folgende Satzung beschlossen:

§1
Ortlicher Geltungsbereich

Die historische Freiheit Blankenstein wird als Denkmalbereich festgesetzt und unter
Schutz gestellt.

Der Denkmalbereich wird in der Ortlichkeit wie folgt begrenzt: Im Nordosten verlauft
die naturliche Grenze entlang des PleRbaches, und zwar ab der Hohe des Teiches
bis zur Ruhrmindung. Von dort verlauft sie weiter auf der nérdlichen Seite der Bahn-
linie bis zum Beginn der hohen Uferbdschung westlich des Gebaudes Zu den sieben
Hammern 12.

Von dort aus verlauft die westliche Begrenzung den Hang hinauf entlang des dort
vorhandenen Wanderweges bis zur Aussichtsplattform. Die Grenze folgt dann ent-
lang der Stralle Am Roswitha-Denkmal (stdliche Stralenbegrenzung) und der Ein-
friedigungsmauer des Friedhofes. Hinter dem Haus Nr. 12 knickt die Grenze entlang
der dort vorhandenen Stichstralle nach Siden bis zur Hauptstralde ab. In der Haupt-
stralle verspringt die Grenze kurz nach Westen und knickt dann wieder zwischen den
Hausern HauptstraRe 33 und 35 nach Sidden ab und verlauft von hier unter Ausspa-
rung der Gebaude Hauptstralle 33 a und des modernen Schulpavillons direkt west-
lich des historischen Schulgebaudes Vidumestralle 31 bis zur geplanten L 924.

Im Suden verlauft die Grenze entlang der geplanten Ortsumgehung L 924 (nérdliche
Straldenseite) bis zur spateren Einmindung in die StraRe Am Seilwerk. Bis zum
Neubau der Stralle wird der Denkmalbereich in etwa durch die rickwartigen Grund-
stucksgrenzen der Gebaude Vidumestralle 7 - 29 und des Gebaudes Im Vogelsang
1 definiert. Die Grenze verlauft dann weiter auf der ndrdlichen Seite der Strallen Am
Seilwerk und der Wittener Stral3e bis kurz hinter die Einmundung der Stral3e Im Tun-
ken vor dem Haus Wittener Stral3e 9.
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Von dort verlauft die sidostliche Begrenzung des Denkmalbereiches zur Klaranlage
und folgt dann sudlich des Klarwerkes langs des dort verlaufenden kleinen Wander-
weges am Teich vorbei bis zum Plel3bach.

Die Grenze des Denkmalbereiches ergibt sich auch aus dem in Anlage 1 beigeflugten
Plan im Mal3stab 1 : 2500. Dieser Plan ist Bestandteil der Satzung.

§ 2

Sachlicher Geltungsbereich

In dem Geltungsbereich dieser Satzung sind der Siedlungsgrundri® und das Erschei-
nungsbild des Ortskernes einschliellich der typischen Hausgarten und vor den Hau-
sern befindlichen Freiflachen geschutzt.

Weiterhin wird das Erscheinungsbild gepragt durch die vorhandenen Fachwerkhau-
ser, die dem Verlauf des Burggrabens folgen und die bauliche Entwicklung der Frei-
heit Blankenstein im 18. und 19. Jahrhundert langs der AusfallstraRen markieren.
Dazu kommen die katholische Kirche St. Joh. Baptist und die Evangelische Pfarrkir-
che als stadtebaulich markante Punkte, die die jeweiligen an ihnen liegenden Platze
definieren.

Das Erscheinungsbild wird daruber hinaus bestimmt durch die vor den Hausern lie-
genden Hausgarten, die Bruchsteinmauern und die besondere Ausgestaltung des
Stralenraumes.

Die uberwiegend ein- bis zweigeschossigen giebelstandigen Hauser des eigentlichen
Ortskernes sind gepragt durch Fachwerkkonstruktionen mit barocken Fensterforma-
ten aus der Zeit nach 1810. Viele Giebeldreiecke sind verkleidet, groRtenteils durch
Holzverschalungen. Einige Fassaden sind verputzt oder durch quaderputz-
vortauschende Holzschalungen verkleidet. Die Dacher sind Uberwiegend mit braun-
rotem Ziegelmaterial gedeckt. Die Dachneigungen sind ca. 50 Grad. Die Stellung der
einzelnen Gebaude im Stadtgrundrif® ergibt sich aus der ringférmigen Anordnung der
ehemaligen Freiheit Blankenstein und aus der Bebauung langs der historischen Aus-
fallstral3en.

Im Ubrigen befinden sich im Denkmalbereich einige guterhaltene massive Bruch-
steingebaude, teils aus der Jahrhundertwende und friher, einige typische Gebaude
der Grinderzeit und Gebaude aus den dreildiger Jahren.

Der historische Siedlungsgrundri® (Urkataster) ist als Anlage 2 in einem Plan darge-
stellt.

Das geschutzte Erscheinungsbild des Ortskernes ergibt sich neben der Beschrei-
bung aus den in Anlage 3 beigefligten 43 fotografischen Darstellungen.

Im Denkmalbereich befinden sich die in der Anlage 4 aufgefiihrten in die Denkmallis-
te der Stadt Hattingen eingetragenen Gebaude.
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Die Anlagen 2 (historischer Siedlungsgrundrif3), 3 (Fotodokumentation) und 4 (Liste
der Baudenkmaler) sind Bestandteil dieser Satzung.

§3
Erlaubnispflichtige MaBnahmen

Der Erlaubnis gemafl § 9 DSchG der Unteren Denkmalbehorde bedarf, wer

a) den in § 2 bezeichneten Siedlungsgrundril® oder das Ercheinungsbild des Orts-
kerns beseitigen oder verandert will,

b) die in § 2 bezeichneten baulichen Anlagen, auch wenn sie keine Denkmaler sind,
oder deren Merkmale beseitigen, verandern, an einen anderen Ort verbringen
oder die bisherige Nutzung andern will,

c) in der engeren Umgebung der in § 2 genannten baulichen Anlagen, auch wenn sie
keine Denkmaler sind, Anlagen errichten, verandern oder beseitigen will, wenn
hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmalbereichs beeintrachtigt wird.

§4
Begriindung

Die Siedlungsgeschichte der Freiheit Blankenstein geht zurlck ins 13. Jahrhundert,
als am 1. Mai 1243 im Vertrag von Essen Graf Adolf |I. von der Mark das Erbe der
Grafen von Isenberg antrat. Nach Zerstérung der Isenburg im Jahr 1225 war durch
Graf Adolf zuvor am 12.05.1226 die Burg Blankenstein gegriindet worden.

Seit ca. 1300 gab es eine kleine "Burg-Freiheit" als Wohnstatte der nichtadeligen
Dienstleute, die durch einen "tun" (Palisadenzaun) geschitzt war. Hieran erinnert
noch heute die Strale "Im Tunken".

Im Schutze der Burg entwickelte sich ein kleiner Ort, der 1609 nur 112 Hauswirte mit
insgesamt etwa 400 Einwohnern zahlte. Es ist wahrscheinlich, dal® die Verhaltnisse
jener Zeit lediglich einen einfachen Holzbau gestatteten, der dann im grof3en Brand
von Blankenstein 1665 zusammen mit den anderen Hausern der Freiheit in Flammen
aufging.

Bis zum Jahr 1607 gehdrten die Bewohner der Freiheit zum Kirchspiel Hattingen. Auf
Antrag der Burgermeister wurde am 06.08.1607 durch Johann Wilhelm kirche erteilt.
Die Jahreszahl 1767 am heutigen Kirchturm der Herzog von Kleve, Mark, Ravens-
berg, Julich und Berg, das Privileg einer eigenen Pfarrkath. Kirche deutet bereits auf
eine Erneuerung des Turmes hin. Im 17. und 18. Jahrhundert entwickelte sich um
Kirche und Burg nach dem grof3en Stadtbrand eine neue Siedlung, diesmal teilweise
in Stein und Fachwerk, von denen heute noch zahlreiche Gebaude und Stra3enzige
Zeugnis ablegen.
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Die Satzung wird erlassen, damit das Erscheinungsbild der Siedlung Freiheit Blan-
kenstein einschliel3lich ihres Umfeldes erhalten bleibt. Der Siedlungsgrundrif3, die
Einzelgebaude, der Strallenraum und die Freiflachen sind typisch fir die Siedlungs-
geschichte und pragen die Stadtgestalt des heutigen Ortskernes Blankenstein. Die
Freiheit Blankenstein ist daher von stadtebaulicher und geschichtlicher Bedeutung fur
die Stadt Hattingen.

Das Gutachten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Westfalisches Amt fur
Denkmalpflege gemall § 22 Abs. 3 DSchG vom 18.06.1991 ist dieser Satzung nach-
richtlich als Anlage 5 beigefugt.

§5

Ordnungswidrigkeiten
Wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstolt,
insbesondere wer MalRnahmen, die nach § 9 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes der
Erlaubnis bedurfen, ohne Erlaubnis oder abweichend von ihr durchftuhrt oder durch-
fuhren 1aflt, handelt ordnungswidrig im Sinne des § 41 Denkmalschutzgesetz.

Die Ordnungswidrigkeiten kdnnen mit Geldbuf3en bis zu 500.000 DM geahndet wer-
den.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

1999 640-4



	Freiheit Blankenstein 
	Sachlicher Geltungsbereich 
	Im Denkmalbereich befinden sich die in der Anlage 4 aufgeführten in die Denkmalliste der Stadt Hattingen eingetragenen Gebäude. 

	Inkrafttreten 


